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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.
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Lockdown in Bayern wird bis 9. Mai verlängert 

In der gestrigen Kabinettssitzung hat der Bayerische Ministerrat beschlossen, dass die aktuell geltende
12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) und die aktuelle Einreise-
Quarantäneverordnung bis einschließlich 09.05.2021 verlängert werden. Details dazu finden Sie
hier:

Download: Bericht aus der Kabinettssitzung (Pressemitteilung)

Damit gilt bis einschließlich 09.05.2021 auch: Für Beherbergungsbetriebe und
Ferienwohnungsanbieter*innen ist die Beherbergung von Gästen zu touristischen Zwecken nicht
zulässig. Gastronomiebetriebe dürfen weiterhin nur Gerichte "to go" anbieten. 

Wie immer liefern wir die entsprechenden Links nach, sobald dieser Kabinettsbeschluss als Verordnung
im Bayerischen Ministerialblatt verkündet worden ist.

 

 

Corona-"Notbremse" der Bundesregierung 

Der Medienberichterstattung der letzten Tage konnten Sie entnehmen, dass die Bundesregierung zur
deutschlandweiten Vereinheitlichung der Corona-Bestimmungen ein neues Bundesgesetz
vorbereitet. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf bereits beschlossen und er geht jetzt in die
Beratung durch Bundestag und Bundesrat. 

Der Bayerische Ministerrat hat dazu gestern Folgendes beschlossen: "Sollte die derzeit geplante
Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes früher in Kraft treten, wird die Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprechend angepasst werden."

Eine Übersicht zu den aktuell geltenden Infektionsschutzbestimmungen und zu den durch das
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neue Bundesgesetz geplanten Änderungen ist hier verlinkt. 

Wir informieren Sie, sobald das neue Bundesgesetz endgültig verabschiedet worden ist. 
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